
Zur Erklärung gehören der Hauptvordruck ESt 1 C sowie gegebenenfalls zusätzlich:

für die Anlage für

Land- und Forstwirte L, 34b Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Gewerbetreibende G Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Selbständige und 
Freiberufler

S Einkünfte aus selbständiger Arbeit

Corona-Hilfen Angaben zu Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbaren Zuschüssen bei 
betrieblichen Einkünften

✔

Haus- und Wohnungs-
eigentümer

V Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ✔

In besonderen Fällen können weitere Anlagen erforderlich sein, auf die dann im Hauptvordruck ESt 1 C hingewiesen wird, z. B.:

AUS ausländische Einkünfte, die im Gewinn eines inländischen Betriebs enthalten sind ✔

R bestimmte Renten aus inländischen Rentenversicherungen, soweit sie auf im Inland steuerfrei gestellten 
Beiträgen oder Zuwendungen beruhen

✔

R-AV / bAV Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgeverträgen, bestimmte Leistungen aus Pensions fonds, Pensions-
kassen und Direktversicherungen, soweit sie auf im Inland steuerfrei gestellten Beiträgen oder Zuwen- 
dungen beruhen

✔

R-AUS bestimmte Renten und andere Leistungen aus ausländischen Versicherungen / ausländischen Rentenver-
trägen / ausländischen betrieblichen Versorgungseinrichtungen

✔

SO Leistungen (z. B. gelegentliche Vermittlungen, Vermietung beweglicher Gegenstände), Abgeordneten-
bezüge und bestimmte private Veräußerungsgeschäfte (Zeile 8 bis 22, 31 bis 41 und 50 bis 52)

✔

N Angaben zum Arbeitslohn und zu den Werbungskosten, wenn Sie als beschränkt steuerpflichtiger Arbeit-
nehmer Einkünfte aus nichtselbst ändiger Arbeit beziehen, die 
• im Inland ausgeübt oder verwertet werden oder worden sind, 
• aus inländischen öffentlichen Kassen gewährt werden oder 
• als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, Prokurist oder Vorstandsmitglied einer Gesell- 
   schaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen werden oder 
• als Entschädigung für die Auflösung eines Dienstverhältnisses gezahlt werden, soweit die für die 
   zuvor ausgeübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unter legen haben

✔

Vorsorge- 
aufwand

die Berücksichtigung von Beiträgen zur Altersvorsorge einschließlich Pflichtbeiträgen zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen (Zeile 4 bis 7) und Versicherungsbeiträgen (Zeile 9 bis 21, 23 bis 26, 31 bis 35, 
37 bis 43 und 52 bis 55)

✔

Sonstiges Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter (Zeile 5), Spendenvorträge (Zeile 6), Verlustabzüge 
(Zeile 7 und 8), Zurückstellung der Einkommensteuerfestsetzung bei einem Antrag auf Forschungszulage 
(Zeile 12)

✔

Mobilitäts- 
prämie

Angaben zum Antrag auf Mobilitätsprämie

e

e

e

e

Anleitung

Sie kann allerdings nicht alle Fragen beantworten. 
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung für 2021 
sind grün gedruckt und am Rand gekennzeichnet.

•  wie Sie den Hauptvordruck ESt 1 C richtig ausfüllen,
• welche Anlagen gegebenenfalls zusätzlich zum Hauptvor-

druck ESt 1 C auszufüllen sind und
• welche steuerlichen Pflichten Sie haben.

Diese Anleitung  
soll Sie darüber  
informieren,

Einkommensteuererklärung
• wenn Sie zur Abgabe verpflichtet sind: bis 30. September 2023
• wenn Sie die Veranlagung beantragen: bis 31. Dezember 2026
Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage: 
bis 31. Dezember 2026

Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags: 
bis 30. September 2023
Antrag auf Festsetzung der Mobilitätsprämie:
bis 31. Dezember 2026

Abgabefrist

∙  zur Einkommensteuererklärung für beschränkt steuerpflichtige 
Personen (ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland mit inländischen Einkünften)

∙  zum Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage  
(in besonderen Fällen)

∙ zur Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlust vortrags
∙ zum Antrag auf Festsetzung der Mobilitätsprämie

Anleitung zum Hauptvordruck ESt 1 C – für beschränkt Steuerpflichtige – Juli 2022

Auch im Internet: 
www.elster.de

2021ESt1C151

2021ESt1C151

–
Juli 2021

–

2021
Eingangsstempel

Hauptvordruck ESt 1 C

1
X

Einkommensteuererklärung
X Festsetzung der

Arbeitnehmer-Sparzulage

2
X Erklärung zur Feststellung des

verbleibenden Verlustvortrags X Festsetzung der

Mobilitätsprämie

für beschränkt steuerpflichtige Personen

3
SteuernummerAn das Finanzamt

4

oder5
X

an das Bundeszentralamt für Steuern

Allgemeine Angaben

Steuerpflichtige Person (stpfl. Person)

Identifikationsnummer (IdNr.) – soweit schon erhalten –

6

Name7

Geburtsdatum
T
T
M
M
J
J
J
J

Vorname
8

Titel, akademischer Grad

9

Straße (derzeitige Adresse)

10

Hausnummer

Hausnummerzusatz

Adressergänzung

11

Postleitzahl

12

Wohnort
13

Aktueller Wohnsitzstaat

14

Wohnsitzstaat im Kalenderjahr 2021 (falls von Zeile 14 abweichend)

15

Ggf. weitere Wohnsitzstaaten im
Kalenderjahr 2021

16

Staatsangehörigkeit

17

Geburtsort

18

Geburtsland

19

Ausgeübter Beruf

20

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

IBAN (inländisches Geldinstitut)

D
E

21

IBAN (ausländisches Geldinstitut)

22

23
BIC zu Zeile 22

Name eines von den Zeilen 7 und 8 abweichenden Kontoinhabers

24
Name (Bei Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Daten
für die

mit �e
gekennzeichneten

Zeilen liegen im
Regelfall vor und müssen

nicht eingetragen werden.

– Bitte Infoblatt eDaten / Anleitung beachten
–

erleichtert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Infoblatt eDaten. Auskünfte erteilt Ihnen auch Ihr zuständiges 
Finanzamt.

Seit 2019 verzichtet die Finanzverwaltung auf die Angabe der 
von den mitteilungspflichtigen Stellen elektronisch übermit-
telten Daten (eDaten) in Ihrer Einkommensteuererklärung. 
Die Erstellung der Steuererklärung wird dadurch wesentlich 

eDaten

e

gesonderte Anleitung / 
                   Infoblatt vorhanden

Neu!



2

Einzelheiten ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 

Einkommens - 
grenze €

Länder- 
gruppe

Land

10.347 1 Amerikanische Jungferninseln; Andorra; Australien; Bahamas; Belgien; Bermuda; Britische Jung-
ferninseln; Brunei Darussalam; Dänemark; Färöer; Finnland; Frankreich; Gibraltar; Grönland; Guam; 
Hongkong; Insel Man; Irland; Island; Israel; Italien; Japan; Kaimaninseln; Kanada; Kanalinseln; Katar; 
Korea, Republik; Kuwait; Liechtenstein; Luxemburg; Macau; Monaco; Neukaledonien; Neuseeland; Nie-
derlande; Norwegen; Österreich; Palästinensische Gebiete; San Marino; Schweden; Schweiz; Singapur; 
Spanien; Taiwan; Vatikanstadt; Vereinigte Arabische Emirate; Vereinigte Staaten; Vereinigtes Königreich

7.761 2 Antigua und Barbuda; Aruba; Bahrain; Barbados; Chile; Cookinseln; Curacao; Estland; Französisch-
Polynesien; Griechenland; Kroatien; Lettland; Litauen; Malta; Nördliche Marianen; Oman; Palau; Pa-
nama; Polen; Portugal; Puerto Rico; Saudi-Arabien; Seychellen; Slowakei; Slowenien; St. Kitts und 
Nevis; St. Martin (französischer Teil); St. Martin (niederländischer Teil); Trinidad und Tobago; Tsche-
chien; Turks- und Caicos-Inseln; Ungarn; Uruguay; Zypern

5.174 3 Albanien; Amerikanisch-Samoa; Äquatorialguinea; Argentinien; Bosnien und Herzegowina; Botsuana; 
Brasilien; Bulgarien; China; Costa Rica; Dominica; Dominikanische Republik; Ecuador; Fidschi; Gabun; 
Grenada; Guyana; Irak; Iran, Islamische Republik; Jamaika; Kasachstan; Kolumbien; Kuba; Libanon; 
Libyen; Malaysia; Malediven; Marshallinseln; Mauritius; Mexiko; Montenegro; Namibia; Nauru; Niue; 
Nordmazedonien; Paraguay; Peru; Rumänien; Russische Föderation; Serbien; St. Lucia; St. Vincent 
und die Grenadinen; Südafrika; Suriname; Thailand; Türkei; Turkmenistan; Tuvalu; Venezuela, Boliva-
rische Republik; Weißrussland/Belarus

2.587 4 Afghanistan; Ägypten; Algerien; Angola; Armenien; Aserbaidschan; Äthiopien; Bangladesch; Belize; 
Benin; Bhutan; Bolivien, Plurinationaler Staat; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Côte d’Ivoire; Dschi-
buti; El Salvador; Eritrea; Eswatini; Gambia; Georgien; Ghana; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Ha-
iti; Honduras; Indien; Indonesien; Jemen; Jordanien; Kambodscha; Kamerun; Kenia; Kirgisistan; Kiri-
bati; Komoren; Kongo; Kongo, Demokratische Republik; Korea, Demokratische Volksrepublik; Kosovo; 
Laos, Demokratische Volksrepublik; Lesotho; Liberia; Madagaskar; Malawi; Mali; Marokko; Maureta-
nien; Mikronesien, Föderierte Staaten von; Moldau, Republik; Mongolei; Mosambik; Myanmar; Nepal; 
Nicaragua; Niger; Nigeria; Pakistan; Papua Neuguinea; Philippinen; Ruanda; Salomonen; Sam-
bia; Samoa; São Tomé und Principe; Senegal; Sierra Leone; Simbabwe; Somalia; Sri Lanka; 
Sudan; Südsudan; Syrien, Arabische Republik; Tadschikistan; Tansania, Vereinigte Republik; Timor-
Leste; Togo; Tonga; Tschad; Tunesien;  Uganda; Ukraine; Usbekistan; Vanuatu; Vietnam; Zentralafri-
kanische Republik

Beschränkt Steuerpflichtige haben eine jährliche Steuererklä-
rung über ihre im abgelaufenen Kalenderjahr (Veranlagungs-
zeitraum) bezogenen inländischen Einkünfte abzugeben, soweit  
für diese die Einkommensteuer nicht durch den Steuerabzug 
als abgegolten gilt (§ 50 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 
- EStG -). Grundsätzlich gilt die Einkommensteuer als abgegolten, 
wenn Einkünfte dem Steuerabzug vom Arbeitslohn, vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG unterliegen. 
Diese Einkünfte sind in der Einkommensteuererklärung grund-
sätzlich nicht anzugeben. Wurde jedoch bei einem Arbeitnehmer 
ein Freibetrag nach § 39a Abs. 4 EStG für Werbungskosten, Son-
derausgaben i. S. d. § 10b EStG oder der Freibetrag / Hinzu-
rechnungsbetrag nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG auf einer 
Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug berücksichtigt, greift die 
Abgeltungswirkung nicht (Ausnahme: der Arbeitslohn beträgt 
nicht mehr als 13.150 €).
Eine Steuererklärung ist auch abzugeben, wenn ein Arbeitneh-
mer nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn 
bezogen hat, ein sonstiger Bezug vom Arbeitgeber ermäßigt be-
steuert wurde oder der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem 
sonstigen Bezug ermittelt hat und dabei Arbeitslohn aus früheren 

Dienstverhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblie-
ben ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Buchst. c EStG).
Eine Steuererklärung ist außerdem abzugeben, wenn zum 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein ver-
bleibender Verlustvortrag festgestellt worden ist. Falls Sie im 
Laufe des Kalenderjahres 2022 Ihren Wohnsitz vom Ausland 
in das Inland verlegt haben (oder umgekehrt), sind die wäh-
rend der beschränkten Einkommensteuerpflicht (Wohnsitz im 
Ausland) erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung 
zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen. 
Reichen Sie in diesen Fällen bitte nur die Einkommensteuerer-
klärung für unbeschränkt Steuerpflichtige bei Ihrem Wohnsitz-
finanzamt ein. Beschränkt Steuerpflichtige, deren Summe der 
Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 % der deut-
schen Einkommensteuer unterliegt, können auf Antrag als 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. 
Entsprechendes gilt, wenn die Einkünfte, die nicht der deut-
schen Einkommensteuer unterliegen, nicht mehr als 10.347 € im 
Kalenderjahr betragen (§ 1 Abs. 3 EStG). Dieser Betrag wird bei 
Wohnsitz in bestimmten Ländern um ein Viertel, die Hälfte oder 
um drei Viertel gekürzt.

Pflicht zur Abgabe 
der Einkommen-
steuererklärung  /
Antrag auf  
Einkommensteuer-
veranlagung

Neu!

Elektronische 
Übermittlung der 
Einkommensteuer- 
erklärung

Die Einkommensteuererklärung ist elektronisch an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln, wenn Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
erzielt werden. Die Pflicht zur elektronischen Übermittlung greift 
nicht, wenn daneben Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit mit 
Steuerabzug erzielt werden und die positive Summe der Einkünfte, 
die nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unterwerfen 
waren, sowie die positive Summe der Progressionseinkünfte 
jeweils den Betrag von 410 € nicht übersteigen.
Für die elektronische authentifizierte Übermittlung benötigen 
Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie im Anschluss an Ihre 

Registrierung auf der Internetseite www.elster.de. Bitte beachten 
Sie, dass der Registrierungsvorgang bis zu zwei Wochen dauern 
kann. Programme zur elektronischen Übermittlung finden Sie 
unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt.
Für Fälle, die nicht unter die Verpflichtung fallen, ist ebenfalls 
eine elektronische Übermittlung möglich.
Bitte übermitteln Sie auch Belege und andere Dokumente 
zur Steuererklärung elektronisch (Belegnachreichung zur 
Steuererklärung). Dies ist sowohl über www.elster.de/eportal/
formulare-leistungen/alleformulare/belegnachreichung als 
auch über andere Softwareanbieter möglich.

Beschränkt steuerpflichtige Staatsangehörige eines EU-/
EWR-Staates, deren nicht dauernd getrennt lebende verhei-
ratete oder verpartnerte Person in einem EU- / EWR-Staat 
oder in der Schweiz ansässig ist, werden auf Antrag als un-

beschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn die 
Einkünfte der antragstellenden Person zu mindestens 90 % 
der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder wenn 
ihre Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer 
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Neu!

Geben Sie die Erklärungen oder Anträge bei dem Finanzamt 
ab, in dessen Bezirk sich Ihr Vermögen oder der wertvolls-
te Teil des Vermögens befindet. Haben Sie kein Vermögen im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, ist das  
Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk Ihre Tätigkeit 
vorwiegend ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist. 
Für Arbeitnehmer ist das Betriebsstättenfinanzamt ihres letz-
ten Arbeitgebers zuständig. Für beschränkt Steuerpflichtige, 
die ausschließlich mit Renteneinkünften veranlagt werden,  
ist das Finanzamt Neubrandenburg zuständig. 
Beantragen Sie die Veranlagung ausschließlich für Kapitaler-
träge aus Versicherungsverträgen laut Zeile 37 des Haupt-
vordrucks ESt 1 C, ist das Finanzamt zuständig, das auch für 
die Besteuerung des Versicherungsunternehmens zuständig 

ist. Bei mehreren Versicherungsunternehmen richtet sich die 
Zuständigkeit nach dem Ertrag, der Ihnen im Jahr 2022 zuerst 
zugeflossen ist.
Für Veranlagungen nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 EStG ist das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zuständig. Davon betrof-
fen sind nur solche Fälle, in denen ausschließlich beschränkt 
steuerpflichtige Einkünfte bezogen werden, die dem Steuerab-
zug nach § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 EStG unterlegen haben. In 
diesen Fällen ist die Steuererklärung an das BZSt (Referat St 
II 9 Abzugsteuer, 53221 Bonn) zu richten. Beziehen Sie sowohl 
Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG unter-
legen haben, als auch weitere Einkünfte und beantragen Sie die 
Veranlagung, bleiben weiterhin die Finanzämter zuständig.

Zuständige 
Finanzbehörde

Die allgemeine Frist für die Abgabe der Einkommensteuerer- 
klärung 2022 und der Erklärung zur Feststellung des verblei- 
benden Verlustvortrags 2022 läuft bis zum 30. September 2023. 
Bei Land- und Forstwirten endet die Abgabefrist spätestens neun 
Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 / 2023. Diese 
Fristen können auf Antrag verlängert werden. Wird die Ein- 
kommensteuererklärung verspätet oder nicht abgegeben, kann 
das Finanzamt einen Verspätungszuschlag und, falls erforder-

lich, Zwangsgelder festsetzen. Der Antrag auf Einkommen- 
steuerveranlagung 2022, der Antrag auf Festsetzung der 
Arbeitnehmer-Sparzulage 2022 und der Antrag auf Fest- 
setzung der Mobilitätsprämie 2022 müssen bis zum 
31. Dezember 2026 beim zuständigen Finanzamt oder dem 
BZSt eingegangen sein. Diese Fristen können nicht verlängert 
werden. Später eingehende Anträge muss das Finanzamt oder 
das BZSt ablehnen.

Abgabefrist

Füllen Sie nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und 
vollständig aus. Bitte beachten Sie: Daten für die mit      ge- 
kennzeichneten Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen nicht 
eingetragen werden. Änderungen der Texte sind nicht zulässig. 
Vollständige Angaben sind auch dann erforderlich, wenn auf der 
Lohnsteuerabzugsbescheinigung bereits ein Freibetrag einge- 
tragen worden ist. Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, 

machen Sie die Angaben bitte in einer gesonderten Aufstellung 
(vgl. auch Hinweis in Zeile 109 des Hauptvordrucks ESt 1 C). 
Reichen Sie bitte die erforderlichen Anlagen und Einzelaufstel-
lungen ein. Cent-Beträge runden Sie bitte zu Ihren Gunsten 
auf volle Euro-Beträge auf oder ab, es sei denn, die Vordrucke 
sehen ausdrücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vor.

So füllen Sie die 
Vordrucke aus

unterliegen, nicht mehr als 10.347 € (gegebenenfalls Kürzung 
nach Ländergruppen) im Kalenderjahr betragen. Verheiratete 
oder verpartnerte Personen können auf Antrag die Zusammen-
veranlagung nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG erhalten, wenn die 
gemeinsamen Einkünfte zu mindestens 90 % der deutschen 
Einkommensteuer unterliegen oder wenn die gemeinsamen 
Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer unterlie-
gen, nicht mehr als 20.694 € (ggf. Kürzung nach Ländergruppen) 
im Kalenderjahr betragen (bei Anwendung des Doppelbesteue-
rungsabkommens Niederlande ist das Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen vom 24. Januar 2017, Bundessteu-
erblatt I Seite 147, Tz. 3 zu beachten). Geben Sie in diesen 
Fällen bitte eine Einkommensteuererklärung für unbeschränkt 
Steuerpflichtige ab, und fügen Sie eine ausgefüllte Beschei-
nigung EU/EWR bei, wenn Sie Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union (EU) oder der Staaten 
Island, Liechtenstein oder Norwegen sind. In die Veranlagung 
für unbeschränkt steuerpflichtige Personen sind auch die Ein-
künfte einzubeziehen, die einem Steuerabzug unterliegen.
Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, die Staatsangehö-
rige eines EU- / EWR-Staates sind und im Hoheitsgebiet eines 
dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, können für ihre Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beit nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b EStG einen An-
trag auf Veranlagung zur Einkommensteuer stellen. Bei dieser 
Veranlagung werden familien- und personenbezogene Steuer- 
entlastungen nicht gewährt. Allerdings können bestimmte 

e

e

Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden und die Ein-
kommensteuer wird nach dem Jahresgrundtarif ermittelt. Hat 
diese Personengruppe außerdem noch andere inländische Ein-
künfte, die keinem Steuerabzug unterliegen, sind diese in die 
Veranlagung einzubeziehen; dies gilt auch im Fall eines Verlus-
tes aus einer anderen Einkunftsart. Es ist deshalb nur eine Er-
klärung zur beschränkten Einkommensteuerpflicht abzugeben.
In die Bemessung des Steuersatzes (Progressionsvorbehalt) 
werden in Arbeitnehmerfällen einbezogen:
•  Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a EStG unterliegen,
• Lohn- und Einkommensersatzleistungen,
•  die Summe der Einkünfte, die nicht der deutschen Einkom-

mensteuer unterliegen (ohne Kapitalerträge, die der Abgel-
tungsteuer unterliegen oder – im Fall von ausländischen 
Kapitalerträgen – unterliegen würden).

Beschränkt Steuerpflichtige mit Einkünften im Sinne des 
§ 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 EStG (z. B. Künstler, Sportler, Auf-
sichtsratsmitglieder), die Staatsangehörige eines EU- / EWR- 
Staates sind und im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, können für 
diese Einkünfte nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 EStG einen An-
trag auf Veranlagung stellen. Hat diese Personengruppe noch 
weitere inländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständi-
ger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Vermietung und Verpach-
tung oder sonstige Einkünfte, sind diese in die Veranlagung mit 
einzubeziehen.

Pendlerinnen und Pendler mit einem zu versteuernden Einkom-
men bis zur Höhe des Grundfreibetrags von 10.347 € können für 
Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte / Betriebsstätte sowie 
für wöchentliche Familienheimfahrten bei doppelter Haushalts-
führung ab dem 21. Entfernungskilometer alternativ zur erhöhten 
Entfernungspauschale von 0,38 € eine Mobilitätsprämie erhalten. 

Der Antrag auf Festsetzung der Mobilitätsprämie ist zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung zu stellen. Bitte vergessen 
Sie nicht, in Zeile 2 des Hauptvordrucks ESt 1 C das entspre-
chende Auswahlfeld anzukreuzen und die Anlage Mobilitäts-
prämie auszufüllen und einzureichen.

Antrag auf 
Festsetzung der 

Mobilitätsprämie

Neu!

Reichen Sie die Belege zu Ihrer Einkommensteuererklärung bitte 
nur ein, wenn
• in den Vordrucken und / oder Anleitungen ausdrücklich darauf 

hingewiesen wird oder
• Sie von Ihrem Finanzamt oder dem BZSt dazu aufgefordert 

werden (Belegvorhaltepflicht).

Belegvorhaltepflicht

Neu!
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Tragen Sie Ihren Namen und Ihre aktuelle Adresse ein. 
Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, kürzen Sie bitte ab. 
Der Zahlungsverkehr mit dem Finanzamt oder dem BZSt wird 
bargeldlos abgewickelt. Steuererstattungen mit IBAN sind in-
nerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single 
Euro Payments Area, SEPA) möglich, zu dem alle Länder der 
EU, des EWR sowie Vereinigtes Königreich, Gibraltar, Mona-
co, San Marino, Saint Barthelemy, Saint Pierre und Miquelon, 
Mayotte, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Schweiz, Andorra und 
Vatikanstadt gehören. Geben Sie hierfür bitte die IBAN sowie 
die Kontoinhaberin oder den Kontoinhaber an. Ihre IBAN fin-
den Sie z. B. auf dem Kontoauszug Ihrer Bank. Für Steuerer-
stattungen im SEPA-Zahlungsverkehr in Länder außerhalb des 
EU- / EWR-Raums ist zusätzlich der BIC einzutragen. Teilen Sie 
Ihrem Finanzamt / dem BZSt bei anderen Bankverbindungen 

außerhalb des Europäischen Zahlungsverkehrsraums (SEPA) 
die erforderlichen Angaben schriftlich mit. Die von Ihnen ange-
gebene Bankverbindung wird Ihr Finanzamt auch für künftige 
Erstattungen verwenden. 
Ändert sich Ihre Bankverbindung, teilen Sie dies bitte umge-
hend Ihrem Finanzamt schriftlich mit. Für Zahlungen besteht 
die Möglichkeit ein gesondertes SEPA-Lastschriftmandat zu 
erteilen. Dieses bleibt solange bestehen, bis es von Ihnen 
widerrufen wird. Wenn Sie Ihren Steuererstattungs- oder 
Steuervergütungsanspruch an einen Dritten abtreten möch-
ten, können Sie den amtlichen Vordruck zur Abtretung unter 
www.formulare-bfinv.de abrufen. 
Beachten Sie bitte die besonderen Hinweise auf diesem Vor-
druck.

Zeile 6 bis 24 
Allgemeine  
Angaben

Haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland (Inland) weder 
einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt, so unterlie-
gen Ihre inländischen Einkünfte grundsätzlich der beschränkten 
Einkommensteuerpflicht.
Hierzu gehören insbesondere:
1.  Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und Forstwirt-

schaft (Anlage L, Anlage 34b und ggf. Anlage AUS);
2.  Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Anlage G und ggf. Anlage 

AUS), z. B. für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten 
wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist;

3.  Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Anlage S und ggf. An-
lage AUS), die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder 
worden ist oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder 
Betriebsstätte unterhalten wird;

4.  Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Zeile 32, 33, 41 bis 43, 
49 und 50), z. B. wenn sie im Inland ausgeübt oder verwertet 
wird oder worden ist. Bei Einkünften mit Lohnsteuerabzug gilt 
die Einkommensteuer grundsätzlich als abgegolten. Stellt ein 
Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Staa-
tes und in einem dieser Staaten ansässig ist, einen Antrag auf 
Veranlagung, sind die Zeilen 42 bis 50 sowie die Anlage N 
auszufüllen;

5. Erträge aus Kapitalvermögen (Zeile 34 bis 37), wie sie im Ein-
zelnen in § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG bezeichnet sind. Hierzu gehö-
ren insbesondere Ausschüttungen von inländischen Kapital-
gesellschaften sowie Einnahmen aus stiller Beteiligung oder 
aus partiarischen Darlehen von einem inländischen Schuldner. 
Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. Sparzinsen) 
gehören nur dann zu den inländischen Einkünften, wenn das 
Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz o. Ä. gesi-
chert ist oder wenn es sich um ein sog. Tafelgeschäft handelt. 
Soweit die Einnahmen der Kapitalertragsteuerpflicht unterlie-
gen, gilt die Einkommensteuer grundsätzlich als abgegolten; 
diese Einnahmen sind in Zeile 34 nicht anzugeben. Beantra-

gen Sie die Günstigerprüfung (nur möglich für Kapitalerträge, 
die nicht der Kapitalertragsteuerpflicht unterliegen; Zeile 35), 
tragen Sie bitte die Kapitalerträge in Zeile 34 ein. In Zeile 36 
und / oder 37 geben Sie bitte die Kapitalerträge an, die der 
tariflichen Einkommensteuer unterliegen (§ 32d Abs. 2 EStG);

6.  Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V), wenn 
z. B. unbewegliches Vermögen im Inland belegen ist oder 
Rechte in ein inländisches öffentliches Buch oder Register 
eingetragen sind;

7.  sonstige Einkünfte i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 7 (Anlage R) und 
Nr. 10 EStG (Anlage R-AV / bAV), die von den inländischen 
Rentenversicherungsträgern, der inländischen landwirtschaft-
lichen Alterskasse, den inländischen berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtungen, den inländischen Versicherungsun-
ternehmen oder sonstigen inländischen Zahlstellen gewährt 
werden, sowie Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, 
Pensionsfonds und Direktversicherungen, soweit diese auf 
steuerfreien Beiträgen / Leistungen / Zuwendungen beruhen;

8.  sonstige Einkünfte i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 8, 8a und 9 EStG 
(Anlage SO), soweit sie nicht dem Steuerabzug unterliegen. 
Hierzu gehören insbesondere Leistungen (z. B. gelegentliche 
Vermittlungen, Vermietung beweglicher Gegenstände), Ab- 
geordnetenbezüge und bestimmte private Veräußerungsge-
schäfte. 

9. Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft 
oder Gemeinschaft i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG, die ihren 
Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat oder in ein inlän-
disches Register eingetragen ist (Anlage G).

Die aufgezählten Einkünfte unterliegen jedoch – sofern im EStG 
(wie z. B. vorstehend zu 9. in § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG) nichts 
anderes geregelt ist – nur der deutschen Einkommensteuer, so- 
weit sie nicht nach einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung steuerfrei sind.

Inländische  
Einkünfte im  
Kalenderjahr 2022

Hauptvordruck ESt 1 C

Zeile 31, 38 bis 40
Anzurechnende 
Steuern

Tragen Sie hier die Steuerabzugsbeträge ein, die mit den Ein-
künften im Zusammenhang stehen und reichen Sie bitte die 
Steuerbescheinigungen ein. Beantragen Sie in Zeile 35 die 
Günstigerprüfung, sind die Steuerbescheinigungen nur auf An-
forderung des Finanzamts einzureichen.
Für die anrechenbare ausländische Steuer nach § 50d Abs. 10 

Satz 5 EStG reichen Sie bitte den ausländischen Steuerbescheid 
und den Zahlungsnachweis ein. Erhalten Sie diese Unterlagen 
erst nach Abgabe der Steuererklärung, reichen Sie diese bitte 
nach. Die zugrunde liegenden inländischen Einkünfte (Sonder-
vergütungen sowie Erträge und Aufwendungen des Sonder- 
betriebsvermögens) tragen Sie bitte in die Zeile 31 ein.

Zeile 37
Erträge aus Versiche-
rungsverträgen

Beschränkt Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen aus be-
stimmten Versicherungsverträgen i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 5 
EStG können für diese Einkünfte nach § 50 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 6 EStG einen Antrag auf Veranlagung stellen, um die hälf-
tige Steuerfreistellung der Erträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 
Satz 2 EStG zu erreichen. Die hälftige Steuerfreistellung gilt 
nur für Kapitalerträge aus nach dem 31. Dezember 2004 ab- 
geschlossenen Kapitalversicherungen mit Sparanteil und 

Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die 
Rentenzahlung gewählt wird. Zudem darf die Versicherungs-
leistung erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach 
Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss ausgezahlt 
worden sein. Die Kapitalerträge aus einem inländischen Versi-
cherungsvertrag können Sie der Steuerbescheinigung entneh-
men. Die Kürzung für die hälftige Steuerfreistellung wird vom 
Finanzamt vorgenommen.
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Einkommensersatzleistungen sind zwar steuerfrei, beeinflus-
sen aber die Höhe der Steuer auf die steuerpflichtigen Ein- 
künfte.
Die Leistungsbeträge werden grundsätzlich elektronisch an die 
Finanzverwaltung übermittelt und sind nicht mehr einzutragen. 
Möchten Sie von diesen Daten abweichen, sind die Eintragungen 
weiterhin vorzunehmen.
Einkommensersatzleistungen sind:
•  Insolvenzgeld (einschließlich vorfinanziertes Insolvenz-

geld);
•  Arbeitslosengeld (ohne sog. Arbeitslosengeld II), Teilar-

beitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Übergangs-
geld; 

•  Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangs- 
geld oder vergleichbare Einkommensersatzleistungen nach 
den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften;

•  Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Son-
derunterstützung nach dem Mutterschutzgesetz sowie der 
Zuschuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder 
nach einer Entbindung sowie für den Entbindungstag wäh-
rend einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften;

Zeile 48 und 49
Einkommens- 

ersatzleistungen

•  Arbeitslosenbeihilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz;
•  Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem 

Bundesversorgungsgesetz;
•  Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssiche-

rungsgesetz;
•  Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutz-

gesetz;
•  aus dem Europäischen Sozialfonds finanziertes Unterhalts-

geld sowie Leistungen nach § 10 SGB III, die dem Lebens-
unterhalt dienen;

•  Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz;

•  Anpassungsgeld für Arbeitnehmer der Braunkohlekraft- 
werke und -tagebaue sowie Steinkohlekraftwerke.

Haben Sie über die Einkommensersatzleistungen eine Beschei-
nigung (Leistungsnachweis) erhalten, weil die Leistungsbeträge 
nicht elektronisch übermittelt werden konnten (z. B. aus techni-
schen Gründen), tragen Sie diese in die Zeile 48 ein.
Vergleichbare Einkommensersatzleistungen aus einem EU- / 
EWR-Staat tragen Sie bitte in die Zeile 49 ein.

Zeile 61 bis 68
Gezahlte Versor-
gungsleistungen 

(Renten und 
dauernde Lasten)

Versorgungsleistungen aufgrund von Vermögensübertra- 
gungen bei vorweggenommener Erbfolge, die nach dem 
31. Dezember 2007 vereinbart worden sind, können Sie als 
Sonderausgaben geltend machen (einzutragen in den Zeilen 
65 und 66). 
Voraussetzung dafür ist, dass die Versorgungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Übertragung
• eines Mitunternehmeranteils stehen,
• eines Betriebs oder Teilbetriebs stehen oder
• eines mindestens 50%igen GmbH-Anteils stehen, wenn die 

übertragende Person als Geschaftsführerin oder als Ge-
schäftsführer tätig war und die übernehmende Person diese 
Tätigkeit nach der Übertragung übernimmt.

Tragen Sie diese Beträge bitte in den Zeilen 65 und 66 ein.

Der Abzug von Versorgungsleistungen aufgrund von Vermö-
gensübertragungen, die vor dem 1. Januar 2008 vereinbart 
worden sind, richtet sich nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG in der 
jeweils geltenden Fassung. Tragen Sie diese bitte in den Zeilen 
61 und 62 ein.
Geben Sie außerdem bitte jeweils die Identifikationsnummer 
der empfangsberechtigten Person an (einzutragen in den 
Zeilen 63 und / oder 67).
Im Falle der gesonderten und einheitlichen Feststellung tra- 
gen Sie die Versorgungsleistungen bitte in die Zeile 64 und / 
oder 68 ein.

e          Zeile 48

Zeile 41
Beschränkung der 

Anrechenbarkeit der 
Kapitalertragsteuer

Haben Sie Dividenden aus girosammelverwahrten inländi-
schen Aktien sowie Erträge aus girosammelverwahrten eigen-
kapitalähnlichen Genussscheinen inländischer Emittenten von 
mehr als 20.000 € erzielt und
•  waren Sie innerhalb eines Zeitraums von je 45 Tagen vor und 

nach der Fälligkeit der Kapitalerträge nicht an mindestens 
45 Tagen ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der 
Wertpapiere (Mindesthaltedauer) oder

• haben Sie oder Ihnen nahestehende Personen während der 
Mindesthaltedauer ein Risiko des Wertverlustes in Höhe von 
weniger als 70 % des gemeinen Werts der Wertpapiere ge-

tragen (Mindestwertänderungsrisiko) oder
• waren Sie verpflichtet, die Kapitalerträge ganz oder über-

wiegend, unmittelbar oder mittelbar anderen Personen zu 
vergüten, 

so sind 3/5 der auf diese Kapitalerträge erhobenen Kapitaler-
tragsteuer nicht anrechenbar. In diesem Fall tragen Sie hier 
eine „1“ ein und kürzen Sie die entsprechende Kapitalertrag-
steuer in Zeile 38. Sie können die nicht anrechenbare Kapi-
talertragsteuer auf Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte 
abziehen. Die jeweilige Ermittlung erläutern Sie in einer ge-
sonderten Aufstellung.

Zeile 52 und 53
Arbeitnehmer- 

Sparzulage

Wenn Sie einen Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage für zula-
gebegünstigte vermögenswirksame Leistungen stellen wollen,
tragen Sie hier den Wert „1“ ein. Ihr Finanzamt setzt dann 
die Arbeitnehmer-Sparzulage nach Ablauf des Kalenderjahres 
fest. Die notwendigen Daten (elektronische Vermögensbil-
dungsbescheinigung) werden von Ihrem Anbieter oder Arbeit-
geber elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Bei Neuver-
trägen (Vertragsabschluss nach dem 25. Mai 2018) erfolgt eine 
Datenübermittlung nur, wenn Sie in diese eingewilligt haben. 
Ein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht in der Re-
gel nur, wenn das zu versteuernde Einkommen 17.900 € nicht 
übersteigt. Bei Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des 
Arbeitgebers und Vermögensbeteiligungen an anderen Unter-
nehmen (z. B. Anlage in einem VL-Investmentsparplan) besteht 

ein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage, wenn das zu ver-
steuernde Einkommen 20.000 € nicht übersteigt.
Diese Einkommensgrenzen gelten nicht für beschränkt steu-
erpflichtige Arbeitnehmer, die nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden.
Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird in der Regel erst nach Ab-
lauf der Sperrfrist ausgezahlt. Haben Sie über Ihren Vertrag 
vor Ablauf der Sperrfrist unschädlich verfügt (z. B. bei länge-
rer Arbeitslosigkeit), wird Ihnen die Arbeitnehmer-Sparzulage 
vorzeitig ausgezahlt.
Entsprechendes gilt, wenn Ihre Bausparkasse Ihnen einen 
Bausparvertrag zugeteilt hat. Bei einer Anlage zum Wohnungs-
bau (z. B. Grundstücksentschuldung) wird Ihnen die Arbeitneh-
mer-Sparzulage jährlich ausgezahlt. 
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Zeile 77
Länderbezogener 
Bericht

Hier müssen nur Unternehmen Eintragungen vornehmen,
• die einen Konzernabschluss aufstellen oder nach anderen 

Regelungen als den Steuergesetzen aufzustellen haben;
• bei denen der Konzernabschluss mindestens ein Unterneh-

men mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland oder eine aus-

ländische Betriebsstätte umfasst und
• bei denen die im Konzernabschluss ausgewiesenen, konsoli-

dierten Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirtschaftsjahr 
mindestens 750.000.000 € betragen. 

     AfA = Absetzung für Abnutzung
     AO = Abgabenordnung
     AStG = Außensteuergesetz
     ATE = Auslandstätigkeitserlass
     AuslInvG = Auslandsinvestitionsgesetz
     BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz
     BauGB = Baugesetzbuch
     BEG = Bundesentschädigungsgesetz
     BGB = Bürgerliches Gesetzbuch
     BStBl = Bundessteuerblatt
     BZSt = Bundeszentralamt für Steuern
     DBA = Doppelbesteuerungsabkommen

ESanMV = Energetische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung

EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung

EStG = Einkommensteuergesetz
ForstSchAusglG = Forstschäden-Ausgleichsgesetz
FZulG = Forschungszulagengesetz
GEG = Gebäudeenergiegesetz
HGB = Handelsgesetzbuch
LPartG = Lebenspartnerschaftsgesetz
InvStG = Investmentsteuergesetz
SGB = Sozialgesetzbuch
ZÜ = Zwischenstaatliches Übereinkommen

Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwe-
cke müssen Sie durch Bestätigungen nachweisen können, wenn 
das Finanzamt diese anfordert. Für Spenden und Mitgliedsbei-
träge bis 300 € je Zahlung gilt: Ist der Empfänger der Spenden 
und Mitgliedsbeiträge eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine öffentliche Dienststelle, genügt der Barein-
zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoaus-
zug). Bei gemeinnützigen Einrichtungen (z. B. Vereine, Stiftun-
gen) benötigen Sie einen von der Einrichtung erstellten Beleg, 
der Angaben über die Freistellung von der Körperschaftsteuer 
und die Verwendung der Mittel enthält. Außerdem muss ange-
geben sein, ob es sich um Spenden oder um Mitgliedsbeiträge 
handelt.
Zuwendungsbestätigungen und Nachweise (Bareinzahlungs-
beleg oder Buchungsbestätigung), die nicht vom Finanzamt 
angefordert werden, müssen Sie bis zum Ablauf eines Jahres 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides oder im Rahmen der 
gesetzlichen Fristen des § 147 der Abgabenordnung (AO) aufbe- 
wahren.
Spenden in das zu erhaltende Vermögen (Vermögensstock) einer
Stiftung sind innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren bis 
1.000.000 € begünstigt. Tragen Sie bitte alle entsprechenden 
Spenden in die Zeile 73 und / oder 74 ein. Spenden in das 
verbrauchbare Vermögen einer Stiftung fallen nicht unter die-
se Regelung. Sie können gegebenenfalls nach allgemeinen 
Grundsätzen (Zeile 69 und / oder 70) als Spende abgezogen 
werden.

Zuwendungen an steuerbegünstigte Organisationen im EU- / 
EWR-Ausland sind nur begünstigt, wenn der ausländische Zu-
wendungsempfänger nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft 
oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Ge-
schäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 
bis 68 AO dient. Bitte reichen Sie hierzu geeignete Unterlagen 
(z. B. Satzung, Tätigkeitsbericht, Kassenbericht) ein. Bescheini-
gungen über die Höhe der Zuwendungen reichen als alleiniger 
Nachweis für eine steuerliche Berücksichtigung nicht aus.
Keine steuerlich begünstigten Spenden sind z. B.
• Aufwendungen für Lose einer Wohlfahrtslotterie,
• Zuschläge bei Wohlfahrts- und Sonderbriefmarken und
• Zahlungen an gemeinnützige Einrichtungen, die Ihnen als Be-

währungsauflage im Straf- oder Gnadenverfahren auferlegt 
werden.

Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien 
(Zeile 71) ermäßigt sich die Einkommensteuer um 50 % der 
Ausgaben, höchstens um 825 €. Höhere Spenden und Mitglieds-
beiträge als 1.650 € berücksichtigt Ihr Finanzamt bis maximal 
1.650 € als Sonderausgaben. Der Abzug ist nicht möglich, wenn 
die politische Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung 
ausgeschlossen ist.
Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an unabhängige Wähler-
vereinigungen (Zeile 72), die die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllen, ermäßigt sich die Einkommensteuer um 50 % der Aus-
gaben, höchstens um 825 €.

Zeile 69 bis 76
Spenden und  
Mitgliedsbeiträge für 
steuer begünstigte 
Zwecke 
(Zuwendungen)

Abkürzungsverzeichnis


